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Vorwort 
 

Die Elternbeiträge werden gemäß § 17 Abs. 3 KitaG des Landes Brandenburg vom Träger der 

Einrichtung festgesetzt und erhoben. Wie und in welcher Höhe sollten Elternbeiträge erhoben 

werden, wird im Land Brandenburg heiß diskutiert. 

 

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark wurde 2015 ein erstes Modell zur mathematischen 

Berechnung von Elternbeiträgen mit Trägern, Kommunen, Eltern, Elternvertreter und Politiker 

und der Leitung des Fachdienstes Finanzhilfen für Familien (Jugendamt) entwickelt. Seitdem 

wird dieses Modell kontinuierlich weiterentwickelt. Wichtige Impulse gab es aus einer 

Unterarbeitsgruppe in der interessierte Landkreise das Kapitel 5 “Grundsätze zur Höhe und 

Staffelung der Kostenbeiträge der Eltern für die Kindertagesbetreuung“ des Kompendiums 

Kita-Beiträge im Land Brandenburg in der AG17 (www.liga-brandenburg.de, Bereich Handeln, 

AG 17) erarbeiteten. 

 

Der Fachdienst Finanzhilfen für Familien hilft den Trägern bei der Erarbeitung/Überarbeitung 

der Kostenbeitragssatzungen/-ordnungen indem Arbeitskreise auf kommunaler Ebene 

moderiert, in Sozialausschüssen oder Gemeindevertretersitzungen/ 

Stadtverordnetenversammlungen Vorträge zur rechtlichen Grundlagen gehalten werden oder 

durch die ausführliche Beantwortung von Fragen von interessierten Eltern des Landkreises. 

Es ist dem Fachdienst Finanzhilfen für Familien wichtig, die Interessen aller Seiten zu 

beachten und das Berechnungsmodell immer weiter fortzuschreiben. Es ist immer wieder 

erfreulich und erstaunlich mit wieviel Engagement und Zeit sich die Beteiligten Vorort, sich in 

den auszuhandelnden Prozess zur Erarbeitung einer neuen Elternbeitragssatzung oder-

ordnung mit neuen Ideen einbringen aber auch kritisch diskutieren, um eine respektable 

Lösung zu erarbeiten.  

 

Dieses Handbuch soll die Träger sowie die Eltern bei der Handhabung des 

Berechnungsmodells und Excel-Tabelle unterstützen. Es sind noch einmal weitere 

Erläuterungen zu den mathematischen Berechungen. Diese sind ergänzend zu den 

Ausführungen in der Berechungstabelle. 

 

Dieses Handbuch soll die Funktionsweise der Tabelle veranschaulichen. Zur Erläuterung der 

einzeln Begriffe beachten Sie bitte weiterhin die Erläuterungen in der Tabelle. Es sollen 

Wiederholungen vermieden werden.  

 

Der Fachdienst Finanzhilfen für Familien steht Ihnen natürlich auch weiterhin bei Fragen zur 

Verfügung.  

 

 

 
Regina Thinius 
Fachdienstleiterin 
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 I. Grundsätzliches 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles was rot ist, kann in der Tabelle verändert werden!!! 

Dieser Bereich der Tabelle ist das Herz der Tabelle!!!  

 

Die Höhe des Mindestkostenbeitrages bei der Mindestbetreuungszeit ist 

vom öTöJH vorgegeben. 

 

Zum Verständnis: Alle hier dargestellten Werte haben Auswirkungen auf 

den zu berechnenden Elternbeitrag. Es wird in diesem Handbuch auf jeden 

Wert und dessen Auswirkung noch eingegangen.  

 

Der Elternbeitrag wird grundsätzlich so berechnet: 

 

Es wird erst das verfügbare Einkommen ermittelt:  

Verfügbare Einkommen= Einkommen  der Eltern –    Mindesteinkommen 

 

Dann wird das verfügbare Einkommen mit dem     Prozentsatz,      der über 

dem Mindesteinkommen eingesetzt werden soll multipliziert.  

 

Tabelle verwendet nur andere Werte, wenn …. 

1. der zuvor mathematisch berechnete Elternbeitrag geringer ist (z.B. 

13,00 €) als der vom Träger festgelegte   Mindestkostenbeitrag      

(15,00 €), dann entspricht der Elternbeitrag dem 

Mindestkostenbeitrag (15,00 €).  

2. der zuvor mathematisch berechnete Elternbeitrag (300,00 €) höher 

ist als der vom Träger gewählte    Maximal-/ Höchstbeitrag      (z.B. 

200,00 €), dann entspricht der Elternbeitrag dem Maximal-/ 

Höchstbeitrag (200,00 €).  Der Höchstbeitrag ist geringer als der 

höchste Elternbeitrag gemäß § 17 Abs. 2 S. 3 KitaG.  
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II. Prozentualer Wert des Einkommens, der über den Mindesteinkommen eingesetzt werden soll 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der prozentuale Wert        des Einkommens, der über den Mindesteinkommen eingesetzt werden soll, legt die Steigerung des Elternbeitrags im Verlauf 

der Einkommen fest.  

 

Der   Steigerungswert        legt die Steigerung des prozentualen Wertes fest, dieser kann auch Null sein. 
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III. Prozentuale Erhöhung aufgrund der Erhöhung des Betreuungsumfangs 
 

 

  
  

Dieser Wert legt fest, wie stark der Elternbeitrag pro 

Stunde steigt bei Inanspruchnahme von mehr als 6 

Stunden oder 4 Stunden. Es wird in folgende Gruppen 

bei der Erhöhung zwischen pro Stunde  

unterschieden: 

 

Hort von 4 bis zu 7 
Stunden 
 
 
 

ab 7 Stunden 
 

Kinderkrippe 
und 
Kindergarten 

von 6 bis zu 9 
Stunden 
 

ab 9 Stunden 
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IV. Mindestkostenbeitrag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn der zuvor mathematisch berechnete Elternbeitrag (z.B. 10 €) geringer ist als der festgelegte    Mindestkostenbeitrag    (z.B. 15 €), dann entspricht der 

Elternbeitrag dem Mindestkostenbeitrag (also 15 €).  

Zur Berechnung des ersten Mindestkostenbeitrages, also der der vom öTöJH festgelegt wurde, wird errechnet was die Familie gespart hat, wenn das Kind in 

einer Kindertagesstätte betreut, also nicht zuhause versorgt werden muss.  
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V. Maximal-/Höchstbeitrag 

 
 
       

       
       

 

 
 

Wenn der mathematische berechnete Elternbeitrag (z.B. 374 €) höher ist als der gewählte   Maximal-/ Höchstbeitrag    (z.B. 340 €) dann entspricht der 

Elternbeitrag dem Maximal-/ Höchstbeitrag (also 340 €). Der Höchstbeitrag ist immer geringer als der höchste Elternbeitrag gemäß § 17 Abs. 2 S. 3 KitaG.  
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VI. Brutto/Netto 
Es ist eine Auswahl zwischen Netto und Brutto möglich. 

 

Wenn Brutto ausgewählt wird, wird als Einkommensstaffelung das Jahresbruttoeinkommen angezeigt. Bei der Bruttovariante erfolgt der Abzug der 

Werbungskosten pauschal bei der Berechnung des Elternbeitrags und muss nicht vom maßgeblichen Einkommen der Kostenbeitragspflichtigen gesondert 

abgezogen werden. 

 
 

Wenn Netto ausgewählt wird, wird als Einkommensstaffelung das Monatsnettoeinkommen angezeigt.  
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VII. regionale Zugehörigkeit 
 

 

  
Die regionale Zugehörigkeit wird nach Berliner 

Umland und Weiterer Metropolenraum unterschieden. 

Diese Unterscheidung wirkt sich auf das 

Mindesteinkommen aus. Im Berliner Umland sind die 

Kosten der Unterkunft höher als im Weiteren 

Metropolenraum.  

Wenn die Einrichtung sich in einer Kommune des 

Berliner Umlandes (siehe Karte) befindet, muss 

dieses auch ausgewählt werden.  


